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§ 10 NO LFW EMF-VO Inhalt des
MafRnahmenprogramms

NO LFW EMF-VO - Schutz der Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen in der Land- und
Forstwirtschaft vor der Einwirkung durch elektromagnetische Felder
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Im MaRnahmenprogramm gemal? § 9 sind folgende oder andere gleichwertige Malinahmenfestzulegen:

1. bauliche MaRnahmen zur Vermeidung oder Verringerung der Exposition, wie die Gestaltung und Auslegung der
Raume und Arbeitsplatze,

2. Malinahmen an der Quelle zur Vermeidung oder Verringerung der Exposition an der Quelle, wie

a. alternative Arbeitsverfahren, bei denen es zu keiner oder einer geringeren Exposition gegenlber
elektromagnetischen Feldern kommt,

b. die Auswahl geeigneter Arbeitsmittel, die laut Angaben von Herstellern bzw. Herstellerinnen und unter
BerUcksichtigung der auszufiihrenden Arbeit eine madglichst geringe Exposition fur die Dienstnehmer und
Dienstnehmerinnen verursachen,

¢. die angemessene Wartung der Arbeitsmittel und Schutzeinrichtungen,
3. MalRinahmen betreffend Arbeitsmittel und Arbeitsvorgange, wie

a. Arbeitsmittel und Arbeitsvorgange, die an Arbeitspldtzen elektromagnetische Felder Uber den
Expositionsgrenzwerten verursachen, sind unter Berucksichtigung der Arbeitsabldufe nach Maoglichkeit in
eigenen Raumen unterzubringen oder durchzufihren,

b. Arbeitsmittel und Arbeitsvorgange, die an Arbeitsplatzen elektromagnetische Felder verursachen, sind so
aufzustellen oder durchzuflihren, dass insbesondere fluir Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen, die nicht an
diesen Arbeitsmitteln oder bei diesen Arbeitsvorgangen tatig sind, das AusmalR der Exposition soweit als mdglich
verringert wird,

4. technische MalBnahmen zur Verringerung der Einwirkung von elektromagnetischen Feldern wie Erdung oder
Potenzialausgleich, erforderlichenfalls sind auch Verriegelungseinrichtungen, Abschirmungen oder vergleichbare
Schutzvorrichtungen einzusetzen,

5. organisatorische MalBnahmen, wie

a. AbstandsvergroBerung zur Feldquelle, insbesondere fur Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen, die nicht an
diesen Arbeitsmitteln oder bei diesen Arbeitsvorgangen tatig sind, oder sichere Arbeitsverfahren sowie korrekte

Handhabung der Arbeitsmittel und Verhaltensweisen zur Minimierung des Ausmal3es der Exposition,

b. Begrenzen der Dauer und Intensitat der Exposition gegentiber Feldern mit thermischer Wirkung.

In Kraft seit 24.01.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/noe_lfw_emf-vo/paragraf/9
file:///

	§ 10 NÖ LFW EMF-VO Inhalt des Maßnahmenprogramms
	NÖ LFW EMF-VO - Schutz der Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen in der Land- und Forstwirtschaft vor der Einwirkung durch elektromagnetische Felder


